
F A H R T E N B U C H   F Ü R  D I E   Z E I T   V O M   …….…..  B I S ………...
Die Finanzverwaltung erkennt ein Fahrtenbuch nur dann an, wenn die zurückgelegten
Fahrtstrecken gesondert und laufend im Fahrtenbuch nachgewiesen werden.

Diese Angaben müssen getrennt für jedes Fahrzeug geführt werden!
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Name:

Datum    Kilometer-Stand     Gefahrene Km Reiseweg, Ort und Km Wohnung / 

Abfahrt Ankunft Beginn Ende Privat Geschäftl Anlaß der Fahrt 2) Arbeit

 Fahrzeit 1)

Abfahrt Ankunft Beginn Ende Privat Geschäftl.   Anlaß der Fahrt 2)    Arbeit

) h it füll d h t b h l i h l l G lt d h f l h f d di t1)  Uhrzeit nur ausfüllen, wenn das Fahrtenbuch zugleich als Beleg zur Geltendmachung von Verpfelgungsmehraufwendungen dient.

2)  Mit Angabe der aufgesuchten Personen, Firmen oder Fortbildungseinrichtungen usw.

Stand  September 2013


